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Tenor

Der Tenor des Urteils vom 17. Juli 2020 wird in Ziffer I dahingehend berichtigt, dass der Bescheid der 
Beklagten vom 2. September 2019, Az.: …, in den Ziffern 3 und 4 aufgehoben wird. Im Übrigen bleibt es bei 
dem Tenor des oben genannten Urteils.

Gründe

1
Die Berichtigung beruht auf § 118 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 VwGO. Bei der Nennung des Bescheides vom 28. 
Oktober 2019, Az.: …, handelt es sich um ein offensichtliches Versehen.


